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Tarifdaten-Auszug 
 

Tarifbereich/Branche:  Schilder- und Lichtreklamehersteller 

 
 

Tarifvertragsparteien/Ansprechpartner  

Zentralverband Werbetechnik 
Bundesinnungsverband der Schilder- und Lichtreklamehersteller 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand 

 

Fachlicher Geltungsbereich  

Sämtliche Betriebe und Betriebsabteilungen des Schilder- und Lichtreklameher-
stellerhandwerks. 

 

Laufzeiten gültig ab erstmals kündbar zum 

Bundeslohntarifvertrag 01.07.2023 31.05.2025 

Tarifertrag über die 
Ausbildungsvergütung 

01.04.2023 31.07.2024 

  

Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 

Wöchentliche Regelarbeitszeit  

• 40 Stunden 

Anzahl der Lohngruppen 

• 7 

Urlaubsdauer 

Der Jahresurlaub beträgt im Urlaubsjahr: 
 

• Bis 10 Jahre Betriebszugehörigkeit  26 Arbeitstage 

• Bis 15 Jahre Betriebszugehörigkeit  27 Arbeitstage 

• Bis 18 Jahre Betriebszugehörigkeit  28 Arbeitstage 

• Bis 19 Jahre Betriebszugehörigkeit  29 Arbeitstage 

• Bis 20 Jahre Betriebszugehörigkeit  30 Arbeitstage 

Kündigungsfristen (auszugsweise) 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Höhe der stündlichen Entgelte (auszugsweise): 

Tarifauskunft  

 
Sie erreichen uns unter: 
 

tarifanfrage@ 

zefas.sachsen.de 

ZEFAS – Zentrum für  

Fachkräftesicherung und  

Gute Arbeit 

 

Stadlerstr. 14 

09126 Chemnitz 

 

www.zefas.sachsen.de 

 

Stand: 15.12.2025 
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Unterste Lohngruppe I - Helfer  

Ausführung von Hilfs- und Vorbereitungstätigkeiten, hierzu gehören insbesondere 
das Anreichen von Materialien sowie das Ein- und Ausräumen von Materiallagern 
und Reinigungstätigkeiten 
 
ab 
                                          01.05.2024  
                                          gesetzl. Mindestlohn 

Lohngruppe III - Geselle 1. Jahr 

Facharbeiten des Schilder- und Lichtreklameherstellerhandwerks, die nach kon-
kreten Anweisungen ausgeführt werden. 
 
Regelqualifikation: Abgeschlossene Ausbildung im Schilder- und Lichtrekla-
meherstellerhandwerk im ersten Berufsjahr oder durch längere Berufserfahrung 
erworbene gleichwertige Fertigkeiten, die das gesamte Berufsbild abdecken. 
 
ab 
                                          01.05.2024 
                                         16,74 €/Std. 

Lohngruppe IV - Geselle 2. Jahr (Bundesecklohn) 

Selbstständige Ausführung der Facharbeiten des Schilder- und Lichtreklameher-
stellerhandwerks nach konkreten Anweisungen. 
 
Regelqualifikation: Abgeschlossene Ausbildung im Schilder- und Lichtrekla-
meherstellerhandwerk ab dem zweiten Berufsjahr oder durch langjährige Berufs-
erfahrung erworbene gleichwertige Fertigkeiten, die das gesamte Berufsbild ab-
decken. 
 
ab 
                                          01.05.2024 
                                         17,62 €/Std. 

Höchste Lohngruppe VII - Meister als Betriebsleiter 

Leitung des Betriebs. 
 
Regelqualifikation: Meister im Schilder- und Lichtreklameherstellerhandwerk, der 
als Betriebsleiter in die Handwerksrolle eingetragen ist. 
 
ab 
                                          01.05.2024 
                                         23,40 €/Std. 

 

Monatliche Ausbildungsvergütung (auf Basis von 40 Std./Woche) 

ab:  
  
    01.08.2023 

im 1. Ausbildungsjahr    840,00 €            
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im 2. Ausbildungsjahr     890,00 € 

im 3. Ausbildungsjahr    990,00 € 

 

Sonderleistungen 

Zusätzliches Urlaubsgeld (auszugsweise) 

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Zahlung eines zusätzlichen Urlaubsgeldes 
durch den Arbeitgeber. Dieses beträgt je Urlaubstag 15,00 €. 
Teilzeitbeschäftigten ist das zusätzliche Urlaubsgeld anteilig zu gewähren. 
Auszubildende erhalten 30 % der monatlichen Ausbildungsvergütung 
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zefas.sachsen.de oder wenden Sie sich an die Ta-
rifauskunft des ZEFAS unter tarifanfrage@zefas.sachsen.de.  
 

http://www.zefas.sachsen.de/
mailto:tarifanfrage@zefas.sachsen.de

